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Nichthandlungen 

• reine Reflexe: Körperbewegungen, die durch äusserlichen Reiz 
des Nervensystems ausgelöst werden, z.B. Patellarsehnenre-
flex („Hämmerli“ unter Kniescheibe) 

• Bewegungen von Schlafenden / Bewusstlosen o. Menschen mit 
Bewusstseinsstörungen, welche Fähigkeit zu zweckgerichtetem 
Handeln aufheben, z.B. Krampfanfälle Epileptiker 

• Bewegungen unter Einwirkung unwiderstehlicher Gewalt (sog. 
vis absoluta: A stösst B ins Schaufenster) 

 


